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Mitteilung 

 

 

im: Gemeinderat 

  

 

 

Betreff: Zuschuss für das Ract!-Festival 2010 

  

Bezug: Antrag Nr. 506/2010 des Jugendgemeinderats 

Anlagen:  Bezeichnung:  

 

 

Die Verwaltung teilt mit:  

 

 

Die Suche nach einem Ausweichplatz für das Ract!-Festival in diesem Jahr ist erfolgreich beendet. Das 

Festival wird am 11. und 12. Juni 2010 auf dem Parkplatz vor der Alten Chemie unter Einbeziehung 

der Wilhelmstraße statt finden. Der Umzug des Festivals an einen anderen Standort – die Jahre zuvor 

war das Event immer im Anlagenpark – ist notwendig geworden, weil am angestammten Platz im Juni 

und Juli 2010, im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft ein Public Viewing stattfinden wird.  

 

Bedingt durch diese Sondersituation und dem damit verbundenen Standortwechsel, kommt auf die al-

lesamt ehrenamtlich arbeitenden Organisatoren des Ract!-Festivals erheblich mehr Organisationsauf-

wand zu und dadurch bedingt, auch mehr Ausgaben. Dazu kommt, dass die Organisatoren durch die 

platzbedingte Verkleinerung der Veranstaltung mit deutlichen Einbußen bei den Werbeeinnahmen 

rechnen und die bisher von Stiftungen zur Verfügung gestellten Fördergelder in diesem Jahr nicht flie-

ßen werden. Die Veranstalter schätzen die anfallenden Ausgaben auf ca. 32.000,- € und rechnen mit 

einem Fehlbetrag zwischen 15.000,- € und 20.000,- €.   

 

Um die Durchführung des Ract!-Festivals trotz der angespannten Situation sicherzustellen, greift die 

Verwaltung den Antrag 506/2010 des Jugendgemeinderats auf und wird für das Ract!-Festival einma-

lig in 2010 insgesamt 7.000,- € zur Verfügung stellen. Die Verwaltung wird dies in der 2. Änderungslis-

te berücksichtigen. 

 

Ein Einstieg in eine Regelförderung in dieser Höhe kann daraus nicht abgeleitet werden, künftig soll 

wieder zu der bisherigen Förderpraxis (Projektförderung bis max. 2.500,- €) zurück gekehrt werden. 

 


